
Wahlaufruf

Aufruf zur Wahl des Geschäftsführenden Vorstands und
der Rechnungsprüfung der Wahlperiode 2025-2029

Informationen zu Kandidaturen, Wahlvorschlägen und Fristen

Berlin, 06.03.2025

Liebe Kolleg*innen, liebe Mitglieder,

Vereinsarbeit, besonders die der guten Art, möchte entsprechend koordiniert werden. Mit dem

Ende der Amtszeit unseres aktuellen Geschäftsführenden Vorstands (2021 bis 2025) stehen nun

Neuwahlen an. Im Rahmen der kommenden Bundesdelegiertenversammlung (BDV) vom 6. bis 8.

Juni 2025 in Frankfurt am Main habt ihr die Möglichkeit, euch mit eurer Tatkraft und Expertise in

den Geschäftsführenden Vorstand (GfV) wählen zu lassen.

Worum geht es genau?

Die Delegierten der Landesverbände wählen im Rahmen der BDV einen ehrenamtlichen Vorstand,

der die Geschäfte des DBSH führt. Dieser vertritt den Verband nach außen, koordiniert seine Akti-

vitäten auf Bundesebene, bezieht Stellung zu berufspolitischen Angelegenheiten, leitet die wirt-

schaftlichen Aktivitäten des DBSH, verfasst Beschlüsse, legt längerfristige Strategien fest und koor-

diniert  die  Funktionsbereiche.  Kurzum:  Als  Teil  des  Vorstands  befasst  ihr  euch mit  den Quer-

schnittsaufgaben des Verbands.

Gewählt werden: der*die erste und zweite Vorsitzende und bis zu vier weitere Beisitzer*innen so-

wie gegebenenfalls zwei Ersatzmitglieder und mind. zwei Rechnungsprüfer*innen. Die Wahlperio-

de beträgt vier Jahre, eine Wiederwahl der bestehenden Vorstandsmitglieder ist möglich. Nähere

Informationen findet ihr in § 13 unserer Satzung.

Wer kann gewählt werden?

Als ordentliches Mitglied könnt ihr sowohl selbst für ein Amt im Vorstand kandidieren als auch an-

dere ordentliche Mitglieder vorschlagen. Die Funktion in einer zum dbb konkurrierenden Gewerk-

schaft schließt die Kandidatur jedoch aus. Eure Kandidat*innen- und Wahlvorschläge oder die ei-

gene Kandidatur könnt ihr unter wahlen@dbsh.net direkt an den Wahlausschuss richten.

Wie reiche ich Kandidaturen und Wahlvorschläge ein?

Kandidaturen und Wahlvorschläge müssen schriftlich eingereicht werden. Hierzu könnt ihr entwe-

der eine E-Mail  an den Wahlausschuss (wahlen@dbsh.net)  oder einen Brief mit  dem Vermerk

„Vertraulich – Wahlvorschlag“ an die DBSH-Bundesgeschäftsstelle (Michaelkirchstr. 17/18, 10179

Berlin) senden. Zwingend erforderlich sind der Vor- und der Zuname der Person sowie die genaue

Bezeichnung für welches Amt diese vorgeschlagen wird (zum Beispiel eine Kandidatur für den ers-
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ten Vorsitz und bei Nichtwahl für die Stellvertretung). Hilfreich für die Mitgliederzuordnung sind

die Angabe des Geburtsdatums, der gegenwärtigen Anschrift sowie des aktuellen beruflichen Sta-

tus. Alle personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt.

Nach Eingang der Vorschläge erfragen wir als Wahlausschuss die Bereitschaft zur Kandidatur bei

den genannten Mitgliedern. Deren Einverständniserklärung zur Kandidatur kann auch direkt mit

eingereicht werden.

Was passiert danach?

Als eines der zentralen Organe unseres Verbands repräsentiert der Vorstand im Rahmen seiner

Aufgaben auch euch als Mitglieder. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, dass ihr euch ein Bild von

den Kandidat*innen machen könnt.

Nach der Klärung über die Bereitschaft zur Kandidatur fordern wir die Kandidierenden auf, sich

selbst, ihre Motivation für die Kandidatur sowie ihre Ziele und Wünsche für unseren Verband in ei-

nem  Bewerbungsschreiben  darzulegen.  Diese  werden  auf  der  DBSH-Website  unter

www.dbsh.de/wahlen veröffentlicht.  Die  Vorstellungsschreiben sollten  spätestens  am 30.  April

2025 bei den oben genannten Kontaktmöglichkeiten eingegangen sein, einen Umfang von zwei

Seiten nicht überschreiten und ein Foto enthalten. Drei Wochen vor der Wahl werden die bis da-

hin bekannten Kandidaturen den Delegierten der BDV zugesandt.

Welche Fristen gibt es?

Grundsätzlich ist die Bekanntgabe einer Kandidatur auch erst bei der BDV bis vor dem Wahlgang

möglich. Die oben genannten Fristen dienen vor allem der Transparenz. Je nach Bewerbungszeit-

punkt wird der Wahlausschuss zeitnah den Delegierten die Bewerbungsunterlagen zur Verfügung

stellen.

Sämtliche Informationen zur Wahl findet ihr ab sofort und fortlaufend aktualisiert auf der DBSH-

Website unter www.dbsh.de/wahlen. Mit euren Fragen und Hinweisen könnt ihr euch unabhängig

davon gern jederzeit an den Wahlausschuss unter wahlen@dbsh.net wenden.

Wir freuen uns auf eure Kandidatur bzw. Wahlvorschläge!

Ellen Bogorinsky, Niklas Finzi und Jonas Kröning

für den Wahlausschuss des DBSH
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